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Kollegen. Interessanterweise sind für die 
Vermittlung keine Verfahren aus dem sta-
tionären Bereich bekannt. Die Beschwer-
den umfassten im Wesentlichen die Unzu-
friedenheit der Patienten mit langen War-
tezeiten sowie Unverständnis über aus 
den gesetzlichen Reglementierungszwän-
gen erwachsenden ärztlichen Handlungs-
beschränkungen. De facto müssten diese 
Beschwerden nicht über die Ärztekammer 
sondern vom Gesetzgeber vermittelt wer-
den.
Außerordentlich beschämend für die eige-
nen Mitgliederreihen ist die Erteilung 
einer Rüge durch den Präsidenten auf-
grund nicht beigebrachter Unterlagen und 
Zeugnisse gegenüber der Kammer im 
Berichtszeitraum. 
Die jährliche Umfrage unter den Stu-
denten der Medizinischen Fakultät Carl 
Gustav Carus zur Motivation, zu Berufs-
aussichten und eigenen Vorstellungen zur 
späteren Berufstätigkeit wird vom Vor-
stand weiter durchgeführt und finanziell 
unterstützt. In diesem Jahr konnten im 5. 
Studienjahr insgesamt 130 Studentenmei-
nungen eingeholt werden. Diese Daten 

befinden sich noch in der Auswertung. In 
diesem Jahr konnten die Ergebnisse im 
Rahmen des Ausschusses „Hochschulen“ 
in der Bundesärztekammer in Berlin prä-
sentiert werden, die eine Fortsetzung der 
Studie außerordentlich begrüßt, da hierfür 
deutschlandweit keine longitudinalen 
Erhebungen vorliegen. 
Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze sprach 
zur Gesundheitsreform 2006 und skiz-
zierte die einschneidenden Veränderungen 
und mögliche Folgen. Gleichzeitig wur-
den die bisherigen Gegenmaßnahmen  
der Sächsischen Ärzteschaft sowie die Be-
schlüsse des Außerordentlichen Ärzte-
tages vom 24. Oktober 2006 dargestellt. 
Die Freiheit des Arztberufes, die Therapie-
freiheit sowie die Ablehnung der Staats-
medizin bilden hierbei die tragenden Säu-
len. In Kenntnis der Struktur der Selbst-
verwaltung ist vor diesem Hintergrund 
eine starke Kammerversammlung zu for-
dern. Die Zusammensetzung sollte die 
räumlichen und fachlichen Unterschiede 
zwischen niedergelassenen und angestell-
ten Kollegen gleichermaßen berücksich-
tigen. Um bei der bevorstehenden Kam-

merwahl 2007 diese Ziele zu erreichen, 
rief der Präsident hier zu einer aktiven 
Wahlbeteiligung auf. Die Diskussion ver-
lief engagiert und weitaus länger, als bis-
her üblich. Auch dies kann als Zeichen 
von Offenheit und Interesse, aber auch als 
Unmut bezüglich der aktuellen politi-
schen Situation gewertet werden.
Musikalisch setzte der Männerchor Strie-
sen e.V. unter Leitung von Frau Susanne 
Antkowiak Maßstäbe im Satzgesang. Das 
Thema Herbst und Wein leiteten zum Vor-
trag von Dr. Christian Müller, Winzer am 
Kavaliershaus in Dresden (Weinberg am 
Schloss Albrechtsberg / Lingnerschloss) 
über. Dr. Müller berichtete im sehr unter-
haltsamen Stil über die Geschichte des 
Weinbaus am Dresdner Elbhang. Die 
Gäste verweilten noch lange bei angereg-
ten Gesprächen mit Kollegen und Chor-
musik. Eine gelungene Veranstaltung, die 
jedoch einen höheren Zuspruch verdient 
hätte. 
 

Dr. med. Michael Nitschke, 
für den Vorstand der 

Kreisärztekammer Dresden

In das Neue Rathaus in Leipzig hatte der 
Vorsitzende der Kreisärztekammer, Herr 
Prof. Dr. med. habil. Eberhard Keller,  
am 8. November 2006 zur Mitgliederver-
sammlung eingeladen, um über die aktu-
elle Gesundheitsreform und die anste-
hende Wahl zur Kammerversammlung zu 
informieren. Die rund 180 anwesenden 
Ärzte erhielten dazu die aktuellen Ent-
wicklungen sozusagen aus erster Hand. 
Der Präsident der Sächsischen Landesärz-
tekammer, Prof. Dr. med. habil. Jan 
Schulze, berichtete über die anstehenden 
Verhandlungen zur Gesundheitsreform 
2006 und den damit verbundenen Weg in 
die Staatsmedizin. Vor dem Hintergrund 

der weiteren Bürokratisierung der ärzt-
lichen Tätigkeit und der Rationierung von 
Leistungen für Patienten wies er auf die 
Notwendigkeit einer engagierten Mitar-
beit in den Gremien der Sächsischen 
Landesärztekammer hin. Vor allem junge 
Ärzte sind aufgerufen, in den Ausschüs-
sen, Kommissionen oder auch in der 
Kammerversammlung mitzuarbeiten. Der 
Vizepräsident, Dr. med. Stefan Windau, 
ging anschließend auf die speziellen Aus-
wirkungen des Vertragsarztrechtsänderungs-
gesetzes ein. Die darin vorgesehenen Ein-
zelverträge untergraben die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen (KV) und machen 
den Arzt zum Spielball der Krankenkas-

Mitgliederversammlung der 
Kreisärztekammer Leipzig 8. November 2006

Prof. Dr. med. habil. Eberhard Keller



Berufspolitik

Ärzteblatt Sachsen 12 / 2006 609

Wie haftet der erste Hilfe leistende Arzt / 
Ein aktuelles Urteil schafft endlich 
Klarheit

Ärzte können bei einem Verkehrsunfall, 
Badeunfall oder sonstigen Notsituationen 
weitaus besser und effektiver Hilfe leisten, 
als der nicht medizinisch geschulte und 
routinierte Bürger. Sie dürften aber auch 
weitaus reflektierter als andere die Haf-
tungsfolgen bedenken, falls bei der Erst-
hilfe ein Behandlungsfehler geschieht. 
Dies ist nicht ausgeschlossen, da der 
zufällig am Unfallort anwesende Arzt 
häufig nicht in der Notfallmedizin ausge-
bildet ist und darüber hinaus ohne seine 
üblichen Geräte und diagnostischen Mög-
lichkeiten auskommen muss. Nach wel-
chen Maßstäben richtet sich die Haftung, 
falls dem Arzt bei der Nothilfe ein Fehler 
unterläuft? Eine aktuelle Entscheidung 
des Oberlandesgerichtes München, die 
allerdings noch nicht rechtskräftig ist, 
schafft erste Klarheit und Sicherheit für 
die Ärzte. 
In diesem Jahr sind ca. 300 Menschen in 
Deutschland ertrunken. Es ist nicht fern 
liegend, dass ein Arzt zufällig Zeuge 
eines solchen Badeunfalls wird und erste 
Hilfe leisten muss. So erging es im Jahr 
2001 einem Gynäkologen, der mit seinem 
Boot den Chiemsee befuhr, als er plötz-
lich Hilferufe hörte. Ein zweijähriges 
Mädchen war in den 8 Grad kalten See 
gefallen und nach einiger Zeit von seiner 
Mutter leblos aus dem Wasser gezogen 

worden. Der Arzt eilte hinzu, nannte der 
Mutter seinen Beruf und stellte fest, dass 
das Kind nicht atmete, keinen fühlbaren 
Puls aufwies und die Pupillen weit und 
starr waren. Er strich den Oberkörper von 
unten nach oben aus, woraufhin Wasser 
aus dem Mund und orangefarbener 
Schaum aus der Nase des Kindes lief. Er 
glaubte, dass Mädchen sei tot und unter-
nahm keine Reanimation. 
Der 15 Minuten später eintreffende Not-
arzt konnte durch die Gabe von Epine-
phrin eine Herzreaktion auslösen und 
intubierte das komatöse Kind, welches 
dann mit dem Rettungshubschrauber auf 
eine Intensivstation geflogen wurde. Etwa 
14 Tage nach dem Unfall wurde beim 
Erwachen aus dem Koma festgestellt, 
dass das Mädchen infolge des Sauerstoff-
mangels einen hypoxischen Hirnschaden 
erlitten hatte; es leidet bis heute an einer 
schweren Tetraspastik, Schmerzzustän-
den und Sehstörungen.
Das Kind, vertreten durch seine Eltern, 
hat den Arzt auf Schmerzensgeld und 
Schadensersatz verklagt. 
In zweiter Instanz hatte das Oberlandes-
gericht München zu entscheiden, nach 
welchen Maßstäben der Arzt haftet. Auf-
grund der eingeholten Sachverständigen-
gutachten stand nämlich fest, dass er feh-
lerhaft gehandelt hat, insbesondere als  
er das Mädchen irrtümlich für biologisch 
tot hielt und eine Reanimation unterließ. 
Auch hätte der Arzt den Kopf des Kindes 
nicht nach unten halten dürfen, da dies 

die Gefahr des Erbrechens und damit das 
Risiko des Eindringens von Fremdmate-
rial in die Lunge erhöhte. Er hätte vor-
sorglich Wiederbelebungsversuche nach 
den so genannten ABC-Regeln durchfüh-
ren, also die Atemwege freimachen, und 
anschließend eine Mund-zu-Mund-Beat-
mung sowie eine Herzdruckmassage 
durchführen müssen. 
Es konnte allerdings durch den Sachver-
ständigen im Prozess nicht festgestellt 
werden, dass das Kind bei korrekter 
Behandlung keine Schäden zurückbehal-
ten hätte. Es kam deshalb wesentlich 
darauf an, wer die Beweislast trägt: Muss 
der Arzt beweisen, dass auch bei Durch-
führung der Reanimation die Schäden 
eingetreten wären, oder muss das Kind 
beweisen, dass es bei rechtzeitiger Reani-
mation keine bleibenden Schäden erlitten 
hätte? Wie so oft in Arzthaftpflichtprozes-
sen kam dieser Frage der Beweislastver-
teilung entscheidende Bedeutung zu, da 
verbleibende Zweifel an der naturwissen-
schaftlich-medizinischen Kausalität sich 
zum Nachteil des Beweisverpflichteten 
auswirken.
Das Oberlandesgericht hat die Klage 
abgewiesen und nachvollziehbar darge-
legt, weshalb keine Beweislastumkehr zu 
Lasten des Arztes anzunehmen ist: 
Zunächst stellt das Gericht klar, dass zwi-
schen dem Arzt und dem Kind bzw. seiner 
Mutter kein Behandlungsvertrag zustande 
gekommen ist. Der Ersthelfer ist nämlich 
nicht in seiner Eigenschaft als Arzt, son-

Achtung: 
Ist ein Arzt an Bord?

sen. Auch bei der integrierten Versorgung 
sollen die KV‘n ausgeschlossen werden. 
Der sogenannte Wettbewerb unter den 
Leistungserbringern ist seiner Meinung 
nach ideologisch intendiert und führt zu 
einer Politik der verbrannten Erde mit 
einer erheblich schlechteren Gesundheits-
versorgung der Bevölkerung. Und bei der 
Abschaffung der Praxisbudgets hat die 

Politik die Verhandlungspartner betrogen, 
weil das Budget an sich erhalten bleibt, 
nur eben in Euro. Fazit des berufspoli-
tischen teils: Die Reform muss gestoppt 
werden!
Im letzten Vortrag stellte Herr Dr. med. 
Steffen Liebscher , Vorsitzender des Ver-
waltungsausschusses, die Anlagestrate-
gien der Sächsischen Ärzteversorgung vor 

und konnte den Zuhörern ein Gefühl der 
Sicherheit für die Rente vermitteln. Mit 
diesem Gefühl endete der ereignisreiche 
Abend mit guten Gesprächen beim Emp-
fang.

Knut Köhler M.A.
Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit


